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An die Mitglieder des Landrates 

Stans, 20. Mai 2020 

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 der Nidwaldner Sachversicherung (NSV); 
Bericht der Aufsichtskommission 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Aufsichtskommission hat an der Sitzung vom 20. Mai 2020 den Geschäftsbericht und die 
Jahresrechnung 2019 der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) auf Antrag des Regierungsra-
tes gemäss RRB Nr. 182 vom 7. April 2020 beraten. An der Besprechung nahmen Landam-
mann Alfred Bossard und Direktor Peter Meyer teil. Der Aufsichtskommission stand der um-
fassende Bericht der Revisionsstelle zur Verfügung. Gestützt auf § 92 des Landratsreglements 
erstattet die Aufsichtskommission als vorberatende Kommission folgenden Bericht. 
 
Das 136. Geschäftsjahr war hinsichtlich Schadensverlauf ein erfreuliches Jahr ohne grössere 
Ereignisse. Das Geschäftsjahr 2019 zeitigte einen Gewinn von 7.367 Mio. Franken, auch we-
gen der positiven Entwicklung der Finanzanlagen. Entsprechend konnte das Eigenkapital er-
höht werden, und es beträgt nun 151.75 Mio. Franken.  
 
Besonders erwähnenswert ist einerseits der neu gestaltete Geschäftsbericht, in welchem sich 
die Nidwaldner Sachversicherung in den nächsten Jahren einem traditionellen einheimischen 
Handwerk widmet; in diesem Jahr ist die Tracht Thema. Andererseits ist der Start der neuen 
Fach-Applikation AVENTO zu erwähnen, die in der Versicherungsabteilung erfolgreich einge-
führt wurde. 
 
Die Revisionsstelle stellt in ihren Berichten vom 23. März 2020 fest, dass die Jahresrechnung 
für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit 
den Swiss GAAP FER und dem kantonalen Gesetz über die Nidwaldner Gebäude- und Mobi-
liarversicherung (Sachversicherungsgesetz) vermittelt. Der Regierungsrat beantragt in der 
Folge die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2019. Die Aufsichts-
kommission schliesst sich dieser Beurteilung an und beantragt dem Landrat den Geschäfts-
bericht und die Jahresrechnung 2019 der Nidwaldner Sachversicherung zu genehmigen, dem 
Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen sowie der Direktion und der Verwaltung die Arbeit bes-
tens zu verdanken. 
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Freundliche Grüsse 
AUFSICHTSKOMMISSION 

  
Remo Zberg 
Präsident 

Emanuel Brügger, lic.iur. 
Landratssekretär 

 


